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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

Beschlüsse 
 
der Bundeskommission 4/2015 
am 10. Dezember 2015 in Mainz 
 
 
 

 
 
I. 
 

Änderungen in Anlage 33 zu den AVR 
Umsetzung der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst 

 
A. Änderungen in Anlage 33 

 
1. § 11 Abs. 2 Satz 7 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:  

 
„b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten entsprechend dem Tätigkeitsmerkmal der 
Fallgruppe 2.“  
 

2. § 11 Abs. 2 Satz 8 entfällt.  
 

3. In § 11 Abs. 2 wird ein neuer Satz 9 mit folgendem Inhalt eingefügt: 
 

„Abweichend von Satz 6 erreichen Mitarbeiter, die nach den Tätigkeitsmerkmalen des 
Anhangs B dieser Anlage in der Entgeltgruppe S 8b eingruppiert sind die Stufe 5 nach 
sechs Jahren in Stufe 4 und die Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5.“ 
 

4. § 15 Abs. 2a wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Für die Jahressonderzahlung von Mitarbeitern in der Entgeltgruppe S 9 findet der in 
Absatz 2 Satz 1 für die Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung.“ 

 
B. Änderungen in Anhang A der Anlage 33 

 
1. In die Tabelle werden zwei neue Entgeltgruppen S 8a und S 8b mit folgenden mittleren 

Werten eingefügt (in Euro): 
 

S 8b 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00 

S 8a 2.460,00 2.700,00 2.890,00 3.070,00 3.245,00 3.427,50 
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2. Für die Entgeltgruppen S2 bis S4 sowie die Entgeltgruppen S9, S11, S12 und S14 wer-
den die folgenden mittleren Werte festgelegt (in Euro): 

 
S 14 2.909,57  3.182,56  3.437,82  3.697,48  3.984,60  4.185,57  

S 12 2.815,04  3.093,78  3.367,29  3.608,45  3.907,04  4.033,37  

S 11 2.715,30  3.049,78  3.195,64  3.563,13  3.850,24  4.022,50  

S 9 2.480,00  2.760,00  2.980,00  3.300,00  3.600,00  3.830,00  

S 4  2.260,76  2.511,63  2.667,73  2.773,65  2.874,00  3.030,34  

S 3  2.104,67  2.363,34  2.513,30  2.651,01  2.714,00  2.789,26  

S 2  2.009,72  2.115,65  2.193,69  2.282,89  2.372,08  2.461,29  

 
C. Änderungen in Anhang B der Anlage 33  

 
1. Die Entgeltgruppen in Anhang B der Anlage 33 werden wie folgt neu gefasst:  

 
„S 2  
Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, Heilerziehungshelfern mit staatlicher An-
erkennung oder mit staatlicher Prüfung   
 
S 3  
Kinderpfleger, Heilerziehungshelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben   
 
S 4  
1. Kinderpfleger, Heilerziehungshelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten 2  

2. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Erziehern, Heilerziehungspflegern, Heilerziehern mit 
staatlicher Anerkennung 3  

3. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung in der beruflichen Ausbil-
dung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Woh-
nungslosen- oder Straffälligenhilfe 21  

4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Handwerker oder Facharbeiter 
oder entsprechender abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiter in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen  
 
S 5 (derzeit nicht besetzt)  
 
S 6  
1. (entfallen)  
2. (entfallen)  
3. (entfallen)  
4. (entfallen)  

5. (entfallen)  
6. (entfallen)  

 

S 7  
1. (entfallen)  
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2. (entfallen)  
3. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung in der beruflichen Ausbil-
dung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Woh-
nungslosen- oder Straffälligenhilfe 21, 26, 27  

4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung als Handwerker oder Facharbeiter 
oder entsprechender abgeschlossener Berufsausbildung und mit sonderpädagogischer 
Zusatzqualifikation als Gruppenleiter in einer Werkstatt für behinderte Menschen 14  
5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung in der beruflichen Ausbildung/ Anleitung in Einrichtun-
gen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffälligen-
hilfe 21, 22  
6. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker als Gruppenleiter in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen 20 
7. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
 
S 8  
1. (entfallen)  
2. (entfallen)  
3. (entfallen)  
4. (entfallen)  
5. (entfallen)  
6. (entfallen)  
7. (entfallen)  
8. (entfallen)  
 
S 8a  
Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 3, 5  

 

S 8b  
1. Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwieri-
gen fachlichen Tätigkeiten 3, 5, 6  

2. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung  
3. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker und mit sonderpädagogischer Zusatzqualifi-
kation oder Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung als Gruppenleiter in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen 14, 20  

4. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Erzieher am Arbeitsplatz in der beruflichen Ausbil-
dung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken, Woh-
nungslosen- oder Straffälligenhilfe  21, 22, 26, 27  

5. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit als ver-
antwortlicher Leiter eines Arbeitsbereiches, wenn ihnen mindestens zwei Mitarbeiter 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind 
 
S 9  
1. Erzieher/Heilerziehungspfleger/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten und mit fachli-
chen koordinierenden Aufgaben für mindestens zwei Mitarbeiter im Erziehungs-
dienst 3, 5, 6, 30  

2. (entfallen)  
3. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten 8  

4. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt 
sind 4, 8, 9  
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5. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 7  

 

S 10  
1. (entfallen)  
2. (entfallen)  
3. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst als Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder 
Werkstätten für behinderte Menschen  
4. Mitarbeiter als technische Leiter einer Werkstatt für behinderte Menschen 16  

5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker und mit sonderpädagogischer Zusatzqualifi-
kation oder Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung in einer Werkstatt für behinder-
te Menschen als Leiter einer Abteilung14, 19, 20  

6. Mitarbeiter als Leiter eines Teilbereiches in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in 
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder 
Straffälligenhilfe 21, 23  

7. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung/Erzieher mit staatlicher Anerkennung 
und mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung mit entsprechender Tätigkeit in Son-
derschulen und Einrichtungen, die der Vorbereitung auf den Sonderschulbesuch die-
nen 7, 18  

8. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit  
a) in der Erziehungsberatung, der psychosozialen Beratung, der Frühförderung, der 
Pflegeelternberatung 7  

b) in gruppenergänzenden Diensten in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten- o-
der Gefährdetenhilfe 7  

c) als Leiter einer Gruppe in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefähr-
detenhilfe 7  

d) in entsprechenden eigenverantwortlichen Tätigkeiten 7  

 

S 11  
1. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 13  

2. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für 
Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tages-
stätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX bestellt 
sind 4, 8  

 

S 12  
1. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwie-
rigen Tätigkeiten 11, 13, 28  

2. Mitarbeiter als Leiter einer Werkstatt für behinderte Menschen 15  

3. Mitarbeiter als technische Leiter einer Werkstatt für behinderte Menschen mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen 17  

4. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung/Anleitung mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 60 Plätzen oder mindestens sechs Gruppen in 
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder 
Straffälligenhilfe 21, 24, 25  

5. Mitarbeiter als Leiter von mindestens drei Teilbereichen in der beruflichen Ausbil-
dung/Anleitung in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Woh-
nungslosen- oder Straffälligenhilfe 21, 23  

 

S 13  
1. (entfallen)  
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2. (entfallen)  
3. (entfallen)  
4. (entfallen)  
5. (entfallen)  
6. Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärtnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werk-
stätten für behinderte Menschen, die sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres 
Aufgabengebietes wesentlich aus der Entgeltgruppe S 10 Fallgruppe 3 herausheben 
7. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 40 Plätzen 8, 9  

8. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt 
sind 4, 8, 9  

 

S 14  
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des 
Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Vormund-
schaftsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, o-
der mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unter-
bringung von Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsy-
chiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise) 12, 13  

 

S 15  
1. (entfallen)  
2. (entfallen)  
3. (entfallen)  
4. (entfallen)  
5. (entfallen)  
6. (entfallen)  
7. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tä-
tigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt 13  

8. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 70 Plätzen 8, 9  

9. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen be-
stellt sind 4, 8, 9  

10. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sin-
ne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder  von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX 8  

11. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern 
von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder 
für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Ta-
gesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX mit ei-
ner Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9  

12. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern 
von Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe bestellt sind 4, 10  

 
S 16  
1. (entfallen)  
2. (entfallen)  
3. (entfallen)  
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4. (entfallen)  
5. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 100 Plätzen 8, 9  

6. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen be-
stellt sind 4, 8, 9  

7. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne 
von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von 
§ 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen 8, 9  

8. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für 
Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tages-
stätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9  

9. Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhil-
fe 10  

10. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern 
von Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind 4, 9, 10  

 

S 17  
1. (entfallen)  
2. (entfallen)  
3. (entfallen)  
4. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind 4, 9, 10  

5. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tä-
tigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 
heraushebt 13  

6. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Psychagogen mit staatlicher Aner-
kennung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit 29  
7. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung/Anleitung mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 120 Plätzen oder mindestens zwölf Gruppen in 
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder 
Straffälligenhilfe 9, 21, 24, 25  

8. Mitarbeiter als technischer Leiter einer Werkstatt für behinderte Menschen mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 300 Plätzen 16, 17  

9. Mitarbeiter als Leiter einer Werkstatt für behinderte Menschen mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 120 Plätzen 15, 17  

10. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 130 Plätzen 8, 9  

11. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern 
von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen 
bestellt sind 4, 8, 9  

12. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sin-
ne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder  von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen 8, 9  

13. Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern 
von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder 
für Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Ta-
gesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX mit ei-
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ner Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind 4, 8, 9  

 

S 18  
1. (entfallen)  
2. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie Heilpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tä-
tigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5 heraushebt13  

3. Mitarbeiter als Leiter des Bereiches der beruflichen Ausbildung mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen in Einrichtungen der Erziehungs-, Behin-
derten-, Suchtkranken-, Wohnungslosen- oder Straffälligenhilfe 9, 24  

4. Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung in der Tätigkeit als Leiter/-
innen einer Werkstatt für behinderte Menschen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 180 Plätzen 15, 17  

5. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 180 Plätzen 8, 9  

6. Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne 
von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne 
von § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen 8, 9  

7. Mitarbeiter als Leiter von Heimen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhil-
fe mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen 9, 10 

 
2. Die Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S2 bis S18 werden 

wie folgt geändert: 
 

a) In Anmerkung Nr. 4 wird folgender Satz 2 eingefügt:  
 
„Je Kindertagesstätte und je Erziehungsheim soll ein ständiger Vertreter des Leiters be-
stellt werden.“ 

 
b) In Anmerkung Nr. 9 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt (die bisherigen Sätze 3 und 4 

werden zu Sätzen 4 und 5):  
 
„Eine Unterschreitung um mehr als 5 v. H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn 
die maßgebliche Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird.“  
 

c) Es wird eine neue Anmerkung Nr. 29 mit folgendem Wortlaut eingefügt:  
 
„Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen nicht Mitarbeiter mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit.“ 

 
d) Es wird eine neue Anmerkung Nr. 30 mit folgendem Wortlaut eingefügt:  

 
„Der Dienstgeber kann zur Deckung des Personalbedarfs eine monatliche Zulage an 
den Mitarbeiter zahlen, deren Höhe mindestens 80 Euro betragen soll.“ 
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D. Anhang F zur Anlage 33 

 
In die Anlage 33 wird folgender neuer Anhang F eingefügt: 
 

„Zuordnungsregelung für Bestandsmitarbeiter 
 
Präambel 
Diese Zuordnungsregelung dient der Umsetzung des Bundesbeschlusses vom 10. De-
zember 2015 zur Umsetzung der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst vom 30. 
September 2015, welcher im Zuständigkeitsbereich der Regionalkommissionen durch 
Beschluss der jeweiligen Regionalkommission in Kraft tritt. Sie legt die Durchführung 
der Höhergruppierung fest und stellt sicher, dass der einzelne Mitarbeiter durch die Än-
derung der Tabellenwerte kein geringeres Tabellenentgelt hat. 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Zuordnungsregelung gilt für Mitarbeiter, die am Tag vor dem Inkrafttreten des 
Bundesbeschlusses durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission in einem 
Dienstverhältnis standen, das am Tag des Inkrafttretens des Bundesbeschlusses durch 
Beschluss der jeweiligen Regionalkommission fortbesteht. 
 
§ 2 Durchführung der Höhergruppierung 
 
(1) Bei Mitarbeitern der nachfolgend aufgeführten Entgeltgruppen erfolgt die Höher-
gruppierung stufengleich und unter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurückgelegten Stu-
fenlaufzeit. 

 

Entgeltgruppe alt Entgeltgruppe neu 

S 6 Fallgruppe 1 S 8a 

S 6 Fallgruppe 2 S 7 Fallgruppe 7 

S 6 Fallgruppe 3 S 7 Fallgruppe 3 

S 6 Fallgruppe 4 S 7 Fallgruppe 5 

S 6 Fallgruppe 5 S 7 Fallgruppe 4 

S 6 Fallgruppe 6 S 7 Fallgruppe 6 

S 7 Fallgruppe 1 S 9 Fallgruppe 3 

S 7 Fallgruppe 2 S 9 Fallgruppe 4 

S 8 Fallgruppe 1 S 8b Fallgruppe 1* 

S 8 Fallgruppe 2 S 9 Fallgruppe 5 

S 8 Fallgruppe 5 S 8b Fallgruppe 2 
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S 8 Fallgruppe 6 S 8b Fallgruppe 3* 

S 8 Fallgruppe 7 S 8b Fallgruppe 4* 

S 8 Fallgruppe 8 S 8b Fallgruppe 5* 

 
* Mitarbeiter, die bereits mindestens sechs Jahre in der Stufe 4 zurückgelegt haben, 
steigen unmittelbar in die Stufe 5 auf, Mitarbeiter, die bereits mindestens acht Jahre in 
der Stufe 5 zurückgelegt haben, steigen unmittelbar in die Stufe 6 auf. Ansprüche für die 
Vergangenheit entstehen nicht, überschießende Stufenlaufzeiten finden keine Berück-
sichtigung. 
 
(2) Für alle anderen Mitarbeiter erfolgt die Höhergruppierung nach § 13 Abs. 4 der An-
lage 33 zu den AVR. Die Zuordnung zu einer höheren Entgeltgruppe erfolgt bei diesen 
Mitarbeitern nur auf Antrag. Der Antrag kann innerhalb einer Frist von 12 Monaten ab 
dem Tag des Inkrafttretens in der jeweiligen Regionalkommission gestellt werden. Der 
Antrag wirkt auf den Tag des Inkrafttretens in der jeweiligen Regionalkommission zu-
rück. Ruht das Dienstverhältnis beginnt die Frist mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit. 
Fallen bei diesen Mitarbeitern am Tag des Inkrafttretens in der jeweiligen Regional-
kommission der Stufenaufstieg und die Höhergruppierung zusammen, erfolgt erst der 
Stufenaufstieg und anschließend die Höhergruppierung. 
 
§ 3 Fortgeltung der Tabellenwerte 
 
Für Mitarbeiter der Stufen 1 und 2 der Entgeltgruppe S 9 Fallgruppe 1 gelten die vor 
dem Inkrafttreten in der jeweiligen Regionalkommission festgelegten Tabellenwerte wei-
ter, bis sie die Stufe 3 erreicht haben.“ 

 
E. Inkrafttreten 

 
Dieser Beschluss tritt zum 01. Januar 2016 in Kraft. 
 
Im Zuständigkeitsbereich einer Regionalkommission werden die Änderungen nach den 
Abschnitten A bis C dieses Beschlusses zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Regio-
nalkommission durch Beschluss innerhalb der von der Bundeskommission festgelegten 
Bandbreite Werte zur Höhe der Tabellenentgelte nach Abschnitt B dieses Beschlusses 
für die unter die Anlage 33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest-
legt. 
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II. 
 

Wegfall der Anwendung der Sonderregelung Berlin (SR Berlin)/Anhang C 
Einführung einer neuen Anlage 1e zu den AVR 

 
1. Die Anwendung der Sonderregelung Berlin (SR Berlin)/Anhang C entfällt ab 1. Januar 

2017. 
 

2. In die AVR wird die folgende neue Anlage 1e eingefügt:  
 
„Anlage 1e: Wegfall der Anwendung der Sonderregelung Berlin/Anhang C 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) 1Für alle Mitarbeiter findet mit Wirkung ab dem 01.01.2017 die Sonderregelung Berlin 
(SR Berlin)/Anhang C keine Anwendung mehr und wird aufgehoben. 2Als Rechtsfolge davon 
finden auch die entsprechenden Ausnahmeregelungen in den AVR ab dem 01.01.2017 kei-
ne Anwendung mehr. 3Dies sind insbesondere Abschnitt III, § 3 (a) lit. aa) Unterabs. 3 der 
Anlage 1 zu den AVR, § 1 Abs. 5 der Anlage 6a zu den AVR und Abs. 4 der Anlage 13a zu 
den AVR.  
 
(2) 1Für alle Mitarbeiter, die nach dem Inkrafttreten dieses Beschlusses neu in ein Dienst-
verhältnis eintreten, auf das der Dienstgeber die SR Berlin/Anhang C üblicherweise anwen-
det, findet diese bis zum 31.12.2016 weiterhin Anwendung.  
 
§ 2 Überleitung von Mitarbeitern von der Anwendung der SR Berlin/Anhang C in die 
Anlagen 2 bis 2d zu den AVR (Eingruppierung und Regelvergütungsstufe) 
 
(1) 1Alle Mitarbeiter, die nach der SR Berlin/Anhang C abweichend von Anlage 2 bis 2d zu 
den AVR sinngemäß entsprechend den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes nach dem 
BAT/Bund-Länder eingruppiert waren und/oder nicht nach Anlage 3 zu den AVR vergütet 
wurden, werden mit Ablauf des 31.12.2016  in die nach den Anlagen 2 bis 2d zu den AVR 
maßgebliche Vergütungsgruppe eingruppiert. 
  
(2) 1Jeder Mitarbeiter wird ab 01.01.2017 in die zahlenmäßig gleiche Regelvergütungsstufe 
innerhalb der jeweiligen Vergütungsgruppe der Anlagen 2 bis 2d zu den AVR eingruppiert. 
2Wenn eine zahlenmäßig gleiche Überleitung nicht möglich ist, wird der Mitarbeiter der 
höchsten Stufe der jeweiligen Vergütungsgruppe zugeordnet. 3Die in der jeweiligen Stufe zu-
rückgelegten Zeiten werden bei der Umstellung angerechnet. 4Er erhält ab dem 01.01.2017 
als Teil der Dienstbezüge nach Abschnitt II eine Regelvergütung nach Anlage 3 zu den AVR. 
 
(3) 1Alle Mitarbeiter, die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses bis zum 31.12.2016 neu in 
ein Dienstverhältnis aufgenommen werden, auf das die SR Berlin/Anhang C üblicherweise 
angewandt wird, werden ebenfalls zum 31.12.2016 nach Abs.1 und 2 in Anlage 2 bis 2 d zu 
den AVR eingruppiert und vergütet. 
 
§ 3 Dokumentation der Vergütungsveränderung 
 
1Der Dienstgeber informiert die von dieser Regelung betroffenen Mitarbeiter bei Inkrafttreten 
dieser Regelung über die eintretenden Veränderungen der Vergütung. 2Der Dienstgeber er-
stellt zum 31.12.2016 eine Ermittlung des monatlichen Bruttobetrages, um den sich die je-
weilige Vergütung der von diesem Beschluss betroffenen Mitarbeiter verändert und infor-
miert jeden betroffenen Mitarbeiter in Schriftform über die durch diesen Beschluss eintreten-
den Veränderungen. 
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§ 4 Besitzstand 
 
(1) 1Soweit ein Mitarbeiter nach der Überleitung schlechter gestellt wäre als zuvor, erhält er 
den gemäß Abs.3 errechneten Differenzbetrag als Besitzstandszulage. 
 
(2) 1Die Mitarbeiter im Archiv- und Bibliotheksdienst, denen nach der SR Berlin/Anhang C 
ein Bewährungsaufstieg zusteht, den die Anlage 2 zu den AVR nicht vorsieht und die am 
31.12.2016 die für diese Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie bei Fortgeltung SR Berlin höher-
gruppiert wären, in die nächst höhere Vergütungsgruppe nach Anlage 2 zu den AVR ein-
gruppiert. 
 
(3) 1Der Besitzstand ergibt sich aus einem möglichen Differenzbetrag zwischen der Vergü-
tungshöhe nach SR Berlin/Anhang C zu den AVR für den Monat Dezember 2016 und der 
sich aus § 2 Absatz 2 vorgesehenen Vergütungshöhe, die dem Mitarbeiter im Monat De-
zember 2016 zustehen würde. 2Der Differenzbetrag wird einmalig zum Stichtag ermittelt. 
3Zur Monatsvergütung im Sinne dieser Regelung gehören die Regelvergütung gemäß Ab-
schnitt III der Anlage 1 zu den AVR, die Kinderzulage gemäß Abschnitt V der Anlage 1 zu 
den AVR, die Besitzstandsregelungen gemäß Anlage 1b zu den AVR und weitere regelmä-
ßig gewährte Zulagen. 
 
(4) 1Für den Mitarbeiter, der nicht für alle Tage im Monat Dezember 2016 oder für keinen 
Tag dieses Monats Bezüge erhält, wird die Vergleichsvergütung so bestimmt, als hätte er für 
alle Tage dieses Monats Anspruch auf die Bezüge. 
 
(5) 1Ruht das Beschäftigungsverhältnis im Dezember 2016, wird der Mitarbeiter bei der Be-
rechnung der Vergleichsvergütung so gestellt, als würde das Beschäftigungsverhältnis im 
Dezember 2016 nicht ruhen. 
 
(6) 1Soweit zum Zeitpunkt der Überleitung auf Grundlage der SR Berlin/Anhang C für den 
Mitarbeiter ein Anspruch auf Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Dienstbezüge an Fron-
leichnam, am Reformationstag oder an einem vergleichbaren religiösen Feiertag bestand, 
wird diese Regelung für den betroffenen Mitarbeiter bis 31.12.2019 beibehalten.“ 
 

3. Dieser Beschluss tritt zum 1. Dezember 2015 in Kraft. 
 
 
Mainz, den 10. Dezember 2015 
 
 
Unterschrift des Vorsitzenden  
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III. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

Zu I. 
 
Die Regelung setzt die Tarifeinigung des öffentlichen Dienstes im Sozial- und Erziehungsdienst 
vom 30. September 2015 für die AVR um. 
 

Zu II. 
 

Die Bundeskommission hat geprüft, wie die Bestimmungen des Anhang C zu den AVR und die 
Sonderregelung Berlin entfallen können. 
 
Der Beschluss wird voraussichtlich für die ganz überwiegende Zahl der betroffenen Mitarbeiter 
eine Erhöhung der Vergütung zur Folge haben. Um den Einrichtungen bereits mit der Be-
schlussfassung einen Hinweis auf insoweit steigende Personalkosten zu geben und betroffe-
nen Mitarbeitern die anstehenden Veränderungen transparent zu machen, wird von den 
Dienstgebern eine Dokumentation der Veränderung von Vergütungen und daraus resultieren-
den Veränderungen von Personalkosten verlangt.  
 
Soweit ein Mitarbeiter durch die Überleitung in die Anlage 3 zu den AVR schlechter gestellt 
würde, erhält er die Differenz als Besitzstandszulage. Die Besitzstandsregelungen gemäß Ab-
schnitt V der Anlage 1 zu den AVR und der Anlage 1b zu den AVR gelten für alle Mitarbeiter 
unberührt fort. 
 
Zum genauen Inhalt wird auf den Regelungstext verwiesen. 
 
 

IV. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Bundeskommission hat gemäß § 10 Absatz 1 AK-Ordnung eine umfassende Regelungszu-
ständigkeit mit Ausnahme der Bereiche, die ausschließlich den Regionalkommissionen zuge-
wiesen sind. Da den Regionalkommissionen die Festlegung der Höhe aller Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs in-
nerhalb der von Bundesebene vorgegebenen mittleren Werte und Bandbreiten sowie die Zu-
ständigkeit für Regelungen der Beschäftigungssicherung übertragen wurden (§ 10 Absatz 2 
und Absatz 3 AK-Ordnung), ergibt sich hieraus im Umkehrschluss eine Zuständigkeit der Bun-
deskommission für alle sonstigen, das heißt manteltariflichen bzw. strukturellen Regelungsge-
genstände. Außerdem ist die Bundeskommission für die Festlegung der oben genannten mittle-
ren Werte und Bandbreiten zuständig. 
 
Der vorliegende Text sieht Änderungen in den AVR vor, die die Struktur betreffen und somit in 
die Zuständigkeit der Bundeskommission fallen. 
 

* * * 


